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Wohnungsgemeinnützigkeit

Analyse von Transaktionen bebauter Liegenschaften 
unter Beteiligung von GBV
SteuernZur Beurteilung hinsichtlich allfälliger Spekulation und Betriebsnotwendigkeit

WOLFGANG SCHWETZ*)

Liegenschaftstransaktionen entfalten für gemeinnützige Bauvereinigungen
(GBV) keine begünstigungsschädliche Wirkung, sofern sie der Zweckerfüllung
im Sinne der Wohnungsgemeinnützigkeit dienen. Zweifelsfälle werden durch
die Finanz hinsichtlich eines allfälligen spekulativen Charakters sowie ihrer
Betriebsnotwendigkeit geprüft.

1. Spekulationsabsicht und Veräußerungspreis

Die KStR gehen auf die Fragestellung eines möglichen spekulativen Charakters
einer Liegenschaftstransaktion unter Beteiligung von GBV ein. Rz 237 ist Folgen-

des zu entnehmen:

„Vor allem muss die Spekulationsabsicht hinsichtlich der Gestaltung des Veräußerungspreises – etwa
durch Preisbildung entsprechend der Vorschrift des § 13 WGG, unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen des § 23 WGG – ausgeschlossen erscheinen, wobei ein allfällig erzielter Veräußerungserlös unter
Berücksichtigung von auf das Grundstück getätigten Aufwendungen und der Zeitdifferenz zwischen An-
kauf und Verkauf zu beurteilen ist.“.1)

Etwa Feichtinger argumentiert, dass ein angemessener Verkaufspreis gemäß § 23 Abs 1
WGG eine Vorbedingung für die aufsichtsrechtliche Genehmigung einer Transaktion
zwischen einer GBV und einem nicht gemeinnützigen Dritten gemäß § 10a WGG dar-
stellt.2) Die Angemessenheit des Transaktionspreises wird im Allgemeinen anzunehmen
sein, wenn dieser dem Verkehrswert entspricht.3) Dies wird grundsätzlich durch ein ent-
sprechendes Verkehrswertgutachten zu plausibilisieren sein, das sich am Liegen-
schaftsbewertungsgesetz zu orientieren haben wird. Zudem wird die zeitliche Differenz
zwischen Ankaufs- und Verkaufszeitpunkt geeignet sein, die Vermutung spekulativer
Aspekte zu zerstreuen bzw zu untermauern. Gegebenenfalls wird die in der Vergangen-
heit bestehende zehnjährige Spekulationsfrist bei privaten Immobilienverkäufen hier als
ein Indikator erachtet werden können.

2. Plausibilisierung der Betriebsnotwendigkeit

Den KStR ist hinsichtlich der Analyse der Betriebsnotwendigkeit einer Liegenschafts-
transaktion Folgendes in Rz 237 zu entnehmen:

„Im Zusammenhang mit Grundstückserwerben kann es wirtschaftlich notwendig werden, Grundstü-
cke wieder zu veräußern, wenn beispielsweise geplante Bau- oder Sanierungsvorhaben nicht verwirk-
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1) Rz 237 KStR.
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licht werden können. Solche Vorgänge haben dann keine steuerschädliche Auswirkung, wenn sie auf
betriebsnotwendige Fälle im Rahmen ordnungsmäßiger Wohnungswirtschaft (VwGH 30. 10. 1996, 96/
13/0046) beschränkt bleiben und Spekulationsabsicht auszuschließen ist.“.4)

Als Indizien für die Betriebsnotwendigkeit kann etwa das Bestehen von Denkmalschutz
auf einem Objekt herangezogen werden bzw eine nicht gemeinnützige Errichtung iVm
einer (wohl besonders) ungünstigen Relation zwischen Ertrags- und Erschließungs-
flächen bei gegebenem substanziellem Sanierungserfordernis. Auch sofern gemäß § 14d
Abs 1 WGG zulässigerweise kein Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag eingehoben
werden kann, weil ein Abbruch des Objekts baubehördlich bereits bewilligt bzw auf-
getragen wurde, wird dies (grundsätzlich) geeignet sein, insbesondere die Betriebs-
notwendigkeit einer Veräußerung zu verdeutlichen. Auch das Erfordernis der Portfolio-
optimierung – etwa sofern es sich im Vergleich zum Gesamtportfolio in wesentlichen
Charakteristika um ein atypisches Objekt handelt – wird gegebenenfalls die Betriebs-
notwendigkeit eines Liegenschaftsverkaufs (grundsätzlich) unterstreichen.

Eine lediglich unwirtschaftlich umsetzbare Sanierung würde zu Fehlallokationen zweck-
gebundenen gemeinnützigen Eigenkapitals führen: Die Trias aus Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ist etwa mit Schuchter durch GBV in ihrer Gebarung
konkret zu verwirklichen und geht so wesentlich über den Charakter einer ausschließli-
chen Programmnorm oder Auslegungsmaxime hinaus.5) Auch Sommer betont den um-
fassenden Charakter der Norm.6) Regner unterstreicht die „Verpflichtung zu maximaler Ef-
fizienz“ und dass es sich hierbei um die wesentlichen Gebarungsgrundsätze gemeinnützi-
ger Bauvereinigungen handelt.7) Im Konkreten ist mit Schuchter „größte Wirtschaftlichkeit
des Baukostenaufwandes“ gefordert.8) Grundbichler verweist insbesondere auf das Erfor-
dernis größtmöglicher Wirtschaftlichkeit auch in der Sanierung.9) Eine wirtschaftlich nicht
nachhaltige Sanierung würde die gemeinnützige Vermögensbindung gemäß § 1 Abs 2
WGG schädigen und wäre wohl mit dem Generationenausgleich gemäß § 1 Abs 3 WGG
unvereinbar. Folglich wäre wohl auch ein Verstoß gegen den Gebarungsgrundsatz gemäß
§ 23 Abs 1 WGG gegeben.

Auf den Punkt gebracht

Hinsichtlich der Veräußerung von Liegenschaften durch GBV an nicht gemeinnützige
Dritte wird ein Transaktionspreis, der dem Verkehrswert entspricht, (grundsätzlich) ein
Indiz dafür sein, dass keine spekulative Absicht vorhanden ist. Die Betriebsnotwendig-
keit wird insbesondere gegeben sein, sofern das Objekt mit Denkmalschutz behaftet
bzw substanzielle Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind und das Objekt nicht ge-
meinnützig errichtet ist sowie die Relation zwischen Ertrags- und Erschließungsflächen
wirtschaftlich ungünstig ist. Auch ein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsprinzip ge-
mäß § 23 Abs 1 WGG iZm der maximalen Wirtschaftlichkeit des Baukostenaufwands
bzw einer Sanierung wird die Betriebsnotwendigkeit (grundsätzlich) indizieren bzw un-
termauern. Gegebenenfalls wird auch die Bereinigung des Portfolios um ein hinsicht-
lich Lage bzw Charakteristika atypisches Objekt geeignet sein, Betriebsnotwendigkeit
jedenfalls zu unterstreichen.

4) Rz 237 KStR.
5) Schuchter in Schwimann, Praxiskommentar zum ABGB samt Nebengesetzen (2001) § 23 WGG Rz 1.
6) Sommer, Corona-bedingte Aspekte der Geschäftsführung und Prüfung gemeinnütziger Bauvereini-

gungen, immo aktuell 2020, 195 (195).
7) Regner in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar Wohnrecht – Update (2021) § 23 WGG Rz 1 f.
8) Schuchter in Schwimann, ABGB, § 23 WGG Rz 5.
9) Grundbichler, Gemeinnützige Bauvereinigungen (2014) 34 f.
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